
 

 
Sprechzeiten der Kreisverwaltung 
Dienstag 9 bis 18 Uhr 
Montag, Mittwoch bis Freitag  
Termine nach Vereinbarung 
 
Aktuelle Informationen im Internet unter 
www.barnim.de 
 
Bankverbindung 
Sparkasse Barnim 
IBAN: DE31 1705 2000 2310 0000 03 
BIC: WELA DE D1 GZE 
Gläubiger-ID: DE 66 ZZZ 00000021576 
 
Telefonzentrale 
03334 214-0 
 
Postfach 
Postfach 100446, 16204 Eberswalde 
 
Die genannte E-Mail-Adresse dient nur 
für den Empfang formloser Mitteilungen 
ohne digitale Signatur und/oder Ver-
schlüsselung. 

 

 
 

Der Landrat 
 
Dezernat für Umwelt, nachhal-
tige Entwicklung und Bauwesen 
- Stabstelle SGB II 
 
Paul-Wunderlich-Haus 
Am Markt 1 
16225 Eberswalde 
  
Raum D.312.0 
Telefon 03334 214 1847 
Telefax 03334 214 2847 
stabstelle-sgb2@kvbarnim.de 

16. April 2020 

Ihr Zeichen 
 

Unser Zeichen: ST/DIII 
 

 

 

 
 

Paul-Wunderlich-Haus  Am Markt 1  16225 Eberswalde 

Leistungen für Bildung und Teilhabe 
Umgang mit nicht stattfindenden Klassenfahrten 
 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
sehr geehrte Lehrkräfte, 
 
Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwächeren Haus-
halten, deren Eltern grundsätzlich zum Bezug von Leistungen 
des Grundsicherungsamtes des Landkreises oder des Jobcen-
ters Barnim berechtigt sind, wird durch die Leistungen für Bil-
dung und Teilhabe auf Antrag die Teilnahme an von der Schule 
organisierten Klassenfahrten durch Kostenübernahme ermög-
licht. 
 
Aufgrund der einschränkenden Verordnungslage in Reaktion 
auf das Corona-Virus konnten innerhalb der letzten Wochen 
vielfach Klassenfahrten nicht durchgeführt werden. Geplante 
Fahrten sind bereits vorsorglich abgesagt worden. 
 
Es stellt sich für Sie, die oftmals organisierend im Verfahren 
tätig sind, die Frage, wie mit bereits geleisteten Beträgen für 
nun abgesagte Klassenfahrten umzugehen ist, die Ihrerseits 
nicht verauslagt werden konnten. 
 
Ab sofort gelten für Sie folgende Regelungen: 
 
Sofern Sie Geldbeträge zur Bezahlung von bereits abgesagten 
Klassenfahrten von Jobcenter Barnim oder Grundsicherungs-
amt für leistungsberechtigte Schülerinnen und Schüler erhalten 
haben, setzen Sie sich bitte mit der für Sie zuständigen Leis-
tungsstelle in Verbindung. Von dort erhalten Sie die passenden 
Informationen zu Rückabwicklung, Bankverbindung und Ver-
wendungszweck. 
 
Veranlassen Sie keine Rücküberweisung, ohne vorher mit 
der zuständigen Leistungsstelle Kontakt aufgenommen zu 

An die Schulen des Landkreises Barnim 
 



 16. April 2020 
 

Seite 2 von 2 

haben. 
 
Bitte informieren Sie die Eltern der berechtigten Schülerinnen und Schüler über die 
Rückzahlungsnotwendigkeit der bereits erbrachten Leistungen. Grundsicherungs-
amt und Jobcenter Barnim behalten sich vor, eine zweckentsprechende Verwen-
dung der gezahlten Leistungen zu überprüfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
Tobias Klätke 
 
Stabstelle SGB II – Strategische Steuerung und Koordination 


